
Stadt Usingen       Usingen, den 23.02.2023 
 
 

Beschluss 
 

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am Montag, den 06.02.2023 

 
 
13. Bauleitplanung der Stadt Usingen 
Überplanung des schwebend unwirksamen Bebauungsplans „Im Herrngarten“, Wilhelms-
dorf (Flur 1, Flurstücke 80, 82, 84/1, 84/3 und 84/4) 
 
 
Beschluss-Nr. XI/135-2022 
 
Es wird beschlossen: 
I: Die Aufstellung eines projektbezogenen Bebauungsplans für den Bereich des schwebend un-
wirksamen Bebauungsplans „Im Herrngarten“ nach § 2 Abs. 1 BauGB. 
 
II: Der Magistrat wird beauftragt, die notwendigen Verfahrensschritte nach dem BauGB einzuleiten 
und mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag und einen Erschließungsvertrag abzu-
schließen. 
 
Abstimmungsergebnis 
Einstimmig 
 




